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Bundesgesetz vom 8. März 1979 über die
Gemeinnützigkeit im Wohnwesen

(Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz –

WGG)

BGBl 1979/139 idF BGBl I 2022/88

ARTIKEL I

Gegenstand und Anwendungsbereich des Gesetzes

§ 1. (1) Bauvereinigungen in den Rechtsformen einer Genossen-
schaft, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung und einer Ak-
tiengesellschaft, die ihren Sitz im Inland haben, sind von der Lan-
desregierung als gemeinnützig anzuerkennen, wenn sie die in den
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes vorgesehenen Bedingungen
erfüllen.

(2) Bauvereinigungen, die auf Grund dieses Bundesgesetzes als
gemeinnützig anerkannt wurden, haben ihre Tätigkeit unmittel-
bar auf die Erfüllung dem Gemeinwohl dienender Aufgaben des
Wohnungs- und Siedlungswesens zu richten, ihr Vermögen der
Erfüllung solcher Aufgaben zu widmen und ihren Geschäftsbe-
trieb regelmäßig prüfen und überwachen zu lassen. Auf gemein-
nützige Bauvereinigungen finden die Bestimmungen der Gewer-
beordnung 1994, BGBl. Nr. 194, keine Anwendung.

(3) Das von gemeinnützigen Bauvereinigungen nach den Grund-
sätzen ordnungsgemäßer Wirtschaftsführung erwirtschaftete Ei-
genkapital ist im Sinne eines Generationenausgleichs zur Siche-
rung einer nachhaltigen Wohnversorgung bestehender und zu-
künftiger Nutzer auf Dauer für Zwecke des gemeinnützigen Woh-
nungswesens gebunden und zu verwenden.

IdF BGBl I 2015/157.

Literatur: Keinert, Kündigung (Fälligstellen) aushaftender Wohnbauförde-
rungsdarlehen wegen Untergangs der errichtenden gemeinnützigen Bauver-
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§ 1 WGG Prader/Pittl

einigung? wobl 1995, 1; Feichtinger, Vertiefte Absicherung der gemeinnützi-
gen Vermögensbindung durch die WGG-Novelle 2016, wobl 2016, 248;
Hecht/Pekar, Der städtebauliche Vertrag nach der BO für Wien in der Praxis,
immolex 2016, 74; Feichtinger/Schinnagl, Die Vermögensbindung als Eck-
pfeiler der Wohnungsgemeinnützigkeit, wobl 2017, 99.

Nach dem WGG 1979 dürfen GBV nur in den Rechtsformen einer
Genossenschaft, GmbH und Aktiengesellschaft mit Sitz im Inland
betrieben werden. Die Anerkennung erfolgt durch die Landesregie-
rung. GBV, die dem WGG 1940 entsprechend in anderer Rechtsform
betrieben werden, gelten aber iSd § 39 Abs 7 aufgrund der darin nor-
mierten intertemporalen Anordnung weiter als gemeinnützig, wenn
sie auch die weiteren Voraussetzungen des § 39 Abs 2 und 3 erfüllen
(vgl auch Holoubek/Hanslik-Schneider/Regner in Illedits/Reich-Rohr-
wig, Takom-Update § 1 WGG Rz 1); zur Qualifikation als bloße Ver-
waltungsvereinigung bei Unterschreiten gewisser Mindestgrenzen vgl
§ 39 Abs 3 und 3a. Eine GBV kann zusätzlich auch gemeinnützig iSd
der BAO sein (Achatz in Achatz/Kirchmayr, KStG § 6a Rz 4; dort
ebenfalls Vermögensbindung [§ 39 Z 5 BAO], allerdings abweichende
Verwendungsmöglichkeiten nach Auflösung s §§ 35, 37, 38 BAO; kein
„Zinsengewinn in der BAO [§ 39 Z 2 und Z 5 BAO im Unterschied zu
§ 10 Abs 1 und 3 iVm § 36 Abs 2 WGG]).

Die in § 1 Abs 2 normierte Verpflichtung der GBV, ihre Tätigkeit
auf die Erfüllung des Gemeinwohls des Wohnungs- und Siedlungs-
wesens zu fokussieren und ihr Vermögen der Erfüllung dieser Auf-
gaben zu widmen, wurde mit der WGG-Novelle 2016 durch Einfü-
gung des § 1 Abs 3 (Stichwort „Generationenausgleich“) noch unter-
mauert (vgl auch VwGH 2003/05/0093 mit dem Hinweis, dass § 10
als Element des Grundsatzes der Vermögensbindung zu den tragen-
den Prinzipien gehört und die GBV nach § 1 Abs 2 ihr Vermögen
den Aufgaben des Wohnungsgemeinnützigkeitswesens zu widmen
hat (zur Hervorhebung der Verpflichtungen der GBV vgl auch die
ErläutRV 895 BlgNR 25. GP 5).

Die Anordnung der Vermögenswidmung wird durch zahlreiche
Einzelvorschriften im WGG selbst belegt und untermauert, so ua
durch den eingeschränkten Geschäftskreis gem § 7, die Unabhängig-
keit von Angehörigen (§ 9), damit einhergehend die Anordnung
über unwirksame und genehmigungspflichte Rechtsgeschäfte
(§ 9a), die vermögensrechtliche Behandlung der Mitglieder (§ 10; s
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auch Funk in Korinek/Nowotny, Handbuch der gemeinnützigen
Wohnungswirtschaft 340), die Beschränkungsmöglichkeit des Er-
werbs von Anteilen (§ 10a), die zustimmungspflichtige Sitzverlegung
(§ 10b), die Vorgaben bei der Berechnung des Entgelts/Kaufpreises
(§§ 13 ff, 15a ff), die Preisvorgaben (§§ 15d, 23 Abs 4c [§ 7b
GRVO]) Vorschriften über die Behandlung und Berechnung der
Verwohnung von Finanzierungsbeiträgen (§ 17), die speziellen
Rechnungslegungspflichten samt Überprüfungsmöglichkeiten
(§§ 18ff), die Verwendung- und Rückzahlungspflichten eingehobe-
ner EVB (§ 14d), die Regelung über unwirksame Vereinbarungen
(§ 21), die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und
Zweckmäßigkeit sowie Rechnungslegung und Verordnungen (§ 23;
s auch Funk in Korinek/Nowotny, Handbuch der gemeinnützigen
Wohnungswirtschaft 339), die gesetzlichen Beschränkungen der
Vergütungen für Funktionäre, Aufsichtsratsmitglieder und Ange-
stellte (§ 25), Bezüge von Vorstandsmitgliedern und Geschäftsfüh-
rern (§ 26) sowie der Entziehungsmöglichkeit bei Verstößen (§ 35
WGG iVm § 6 KStG).

Der besondere Status der GBV wird auch durch § 1 Abs 2 letzter
Satz belegt, wonach diese als Unternehmen einer Wirtschaftsbranche
mit gemeinwirtschaftlichen Zielen und besonderen ökonomischen
Bedingungen (Funk in Korinek/Nowotny, Handbuch der gemeinnüt-
zigen Wohnungswirtschaft 334) vom Anwendungsbereich des Ge-
werberechts ausgenommen sind und sich diese Ausnahme auf alle
Kategorien von gesetzlich erlaubten Geschäften gemeinnütziger Bau-
vereinigungen (vgl § 7) bezieht (Funk in Korinek/Nowotny, Hand-
buch der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft 334).

Die GBV sind bei der Erstellung von Verträgen nicht gem § 117 Abs 6
GewO auf das Ausfüllen formularmäßig gestalteter Verträge be-
schränkt. Die Unanwendbarkeit der GewO bezieht sich nicht nur auf
deren Hauptgeschäfte iSd § 7 Abs 1, 1a und 2, sondern auch auf die in
§ 7 Abs 3 geregelten Nebengeschäfte (4 Ob 375/86 MietSlg 40.709). In
Zusammenschau mit § 1 lit b Winkelschreibereiverordnung bzw
Art IX Abs 1 Z 4 EGVG ist kein Konflikt zu sehen, wenn die GBV
ein Entgelt anspricht, sofern es sich dabei um Leistungen in eigenen
Angelegenheiten (4 Ob 69/92) oder solche handelt, die unter § 4 Abs 5
ERVO zu subsumieren sind (vgl dazu allerdings iZm der Kostenver-
rechnung von Vertragserrichtungsgebühren § 23 Rz 12 und zum Ver-
bot der Doppelverrechnung: 5 Ob 117/11h MietSlg 63.541).
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§ 2 WGG Prader/Pittl

Begriffsbestimmungen

§ 2. Im Sinne der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes gelten:

1. als Errichtung die wirtschaftliche und technische Vorbereitung
der Baulichkeiten, wobei die Verfassung von Plänen für die Ein-
reichung bei der Behörde und die Ausführungsarbeiten von den
hiezu befugten Personen vorzunehmen sind, die Überwachung
der Ausführungsarbeiten, die Vornahme der Kostenabrechnun-
gen und Durchführung der damit zusammenhängenden Verwal-
tungsarbeiten; der Errichtung ist die Sanierung größeren Umfan-
ges durch die gleichzeitige Vornahme von Erhaltungs- bezie-
hungsweise Verbesserungsarbeiten gleichzusetzen, sofern nach
Abschluß der Sanierung die allgemeinen Teile der Baulichkeit
und mindestens die Hälfte der Wohnungen den Erfordernissen
gemäß Z 2 entsprechen;

2. als normale Ausstattung eine Ausstattung, die bei größter Wirt-
schaftlichkeit des Baukostenaufwandes unter Bedachtnahme auf
die Betriebs- und Instandhaltungskosten und bei einwandfreier
Ausführung nach dem jeweiligen Stand der Technik, insbesondere
hinsichtlich des Schall-, Wärme-, Feuchtigkeits- und Abgasschutzes
sowie der Anschlußmöglichkeit an Fernwärme in hiefür in Betracht
kommenden Gebieten, den zeitgemäßen Wohnbedürfnissen ent-
spricht; sie umfaßt jedenfalls ausreichende Anschlußmöglichkeiten
für Sanitäreinrichtungen und Haushaltsgeräte, muß jedoch nicht
die Oberflächenendausführung im Inneren der Wohnung umfas-
sen; sie umfaßt jedenfalls auch eine verpflichtend vorgeschriebene
Gestaltung nach den Erfordernissen barrierefreien Bauens;

3. als Heim eine zur Befriedigung des regelmäßigen Wohnbe-
dürfnisses ihrer Bewohner bestimmte Baulichkeit in normaler
Ausstattung, die neben den Wohn- oder Schlafräumen auch die
für die Verwaltung und für die Unterbringung des Personals er-
forderlichen Räume und allenfalls auch gemeinsame Küchen,
Speise-, Aufenthalts- und zur vorübergehenden Unterbringung
von Heimbewohnern bestimmte Krankenräume sowie allenfalls
gemeinsame Anlagen enthält.

IdF BGBl I 2019/85.

Literatur: Prader/Kuprian, Verwirrung um das Ausmalen im Mietrecht
nach den beiden Klauselentscheidungen, RdW 2007, 458; Prader, Zum Aus-
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malen im WGG, immolex 2008, 78; Prader, Mieterpflichten und Verbote:
Ein Fass ohne Boden oder neue Hoffnung für Vermieter? immolex 2012,
137.

§ 2 enthält Legaldefinitionen, zum einen betreffend den Tätigkeits-
bereich iZm der Geschäftskreisregelung (§ 2 Z 1), den Begriff der
normalen Ausstattung (§ 2 Z 2) sowie eine Definition von Heimen
(§ 2 Z 3).

Zur Errichtung zählt demnach die wirtschaftliche und technische
Vorbereitung von Baulichkeiten, wobei das Verfassen von Plänen
für die Einreichung bei der Behörde und die Ausführungsarbeiten
von den hiezu befugten Personen vorzunehmen sind, die Überwa-
chung der Ausführungsarbeiten, die Vornahme der Kostenabrech-
nungen und Durchführung der damit zusammenhängenden Ver-
waltungsarbeiten (vgl dazu auch KStR 2013 Punkt 2.10.2.1.1
Rz 215: „Eine Errichtung iSd § 7 Abs 1 WGG ist gegeben, wenn
die gemeinnützige Bauvereinigung die wirtschaftliche und technische
Vorbereitung für die Baulichkeit trifft, die Ausführungsarbeiten
überwacht, die Kostenabrechnung übernimmt und die damit im Zu-
sammenhang stehenden Verwaltungsarbeiten durchführt“). Der Er-
richtungsbegriff setzt uE also voraus, dass das Bauvorhaben
durch die GBV auch abgeschlossen wird (relevant im Lichte des
§ 20 Abs 1, wonach auf die Errichtung im eigenen Namen abge-
stellt wird); daneben findet sich in Z 1 auch noch die Definition
der der Errichtung gleichgestellten Sanierung größeren Umfanges
bei gleichzeitiger Vornahme von Erhaltungs- und Verbesserungs-
arbeiten, sofern nach Abschluss der Sanierung die Allgemeinteile
der Baulichkeit und mindestens die Hälfte der Wohnungen den
Erfordernissen gem Z 2 entsprechen (vgl dazu auch Korinek/
Funk/Schwerz/Weinberger/Wieser, Wohnungsgemeinnützigkeitsge-
setz5 § 5 Anm 12).

Die Oberflächenendgestaltung obliegt der GBV nicht zwingend (so
auch Regner in Illedits/Reich-Rohrwig, Takom-Update § 2 WGG
Rz 8). Damit ist die GBV uE eigentlich nicht verpflichtet, die Räum-
lichkeiten auszumalen oder mit Bodenbelägen zu versehen (zur
diesbezüglich auch nicht bestehenden Erhaltungspflicht vgl § 14a
Abs 2 Z 2b [§ 14a Rz 21] und Prader, WGG/BTVG4 § 2 Anm 4).
Wird aber bei unterlassener Oberflächenendausführung durch
die GBV Ausführung durch den Mieter dahingehend vereinbart,

1

2

3

9783214026028 
WGG Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz | 2 
Christian Prader, Raimund Pittl 
MANZ Verlag Wien

Jetzt bestellen

https://shop.manz.at/shop/products/9783214026028


§ 2 WGG Prader/Pittl

dass dieser sowohl zu Beginn als auch zu Ende einen bestimmten
Oberflächenendzustand herzustellen bzw zu hinterlassen hat und
diesem uU noch ein Aufwandersatzverzicht auferlegt wird, auch
wenn diese Arbeiten einen objektiven Nutzen für den Nachmieter
aufweisen (sofern nicht eine Beschädigung erfolgte), erscheint uE
die Kontrolle einer solchen Vereinbarung nach § 879 Abs 3 ABGB
zulässig. Dies, obwohl die Rsp grundsätzlich einen Aufwandverzicht
nach § 1097 ABGB für unbeachtlich wertet (so auch im Verbands-
verfahren nach dem WGG: 5 Ob 183/16x).

Die GBV ist auch verpflichtet, die zwingenden baurechtlichen Vor-
schriften, so insb auch OIB-Richtlinien, die ja in den Bauordnungen
für verbindlich erklärt wurden, zu beachten.

Als Heim gilt ein Wohnheim, das der Befriedigung des regelmäßi-
gen Wohnbedürfnisses (unabhängig vom Merkmal der Dauer) dient
(5 Ob 72/18a immolex 2019/18 [zust Prader] = wobl 2019/45 [zust
Vonkilch]). Damit zählen uE auch die in § 1 Abs 2 Z 1 MRG genann-
ten Heime (für ledige und betagte Menschen, jugendliche Dienst-
nehmer, Schüler und Studenten) ebenso wie zB ein „Frauenhaus“
oder auch ein Haus für Obdachlose und wohl auch Asylwerber als
Heim, nicht hingegen Kur- oder Ferienheime (idS auch Regner in
Illedits/Reich-Rohrwig, Takom-Update § 2 WGG Rz 10 mit dem
Hinweis, dass ein Pflegeheim [Rz 11] kein Heim darstelle, da es sich
insoweit primär um die Befriedigung des regelmäßigen Wohnbe-
dürfnisses handeln müsse; s auch VwGH 2011/16/0169: Vermietung
zum Betrieb eines Pflegeheimes dient [aus gebührenrechtlicher]
Sicht nicht überwiegend Wohnzwecken, sodass § 33 TP 5 Abs 3 letz-
ter Satz GebG keine Anwendung findet; s aber ggt zur Seniorenresi-
denz: VwGH Ra 2020/16/0077 ImmoZak 2021/16 [zust Sporer]).
Nach der Legaldefinition ist bestimmendes Merkmal eines Heimes
– gleich dem Verständnis vom Begriff der Wohnung – die Befriedi-
gung des regelmäßigen Wohnbedürfnisses seiner Bewohner.

Auch für ein Heim gilt, dass es eine Baulichkeit in normaler Aus-
stattung sein muss, es also ebenso die Legaldefinition des § 2 Z 2 zu
erfüllen hat (Regner in Illedits/Reich-Rohrwig, Takom-Update § 2
Rz 12). Nach Punkt 2.10.2.1.3 Rz 221 der KStR 2013 wird darauf
hingewiesen, dass ein begünstigungsschädlicher Hotelbetrieb anzu-
nehmen sein wird, wenn nach Lage und Ausstattung des Objekts
eine touristische Nutzung im Vordergrund steht (vgl auch VwGH
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91/1/0244 MietSlg 47.675, wenngleich noch zur Rechtslage vor dem
3. WÄG, wonach es auf die Befriedigung der Bedürfnisse von Men-
schen nach umbautem Raum zum Aufenthalt, zur Aufbewahrung
lebensnotwendiger Utensilien und allenfalls zum Schlafen ankommt
und es an einem solchen Bedürfnis fehlt, wenn Personen bereits mit
Wohnraum versorgt sind).

Eignung

§ 3. Eine Bauvereinigung muss nach ihrem Aufbau, insbesonde-
re der Eignung und Zuverlässigkeit ihrer Eigentümer und Organ-
walter sowie ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, insbeson-
dere ihrer Eigenkapitalausstattung (§ 6), als geeignet erscheinen,
einen entsprechenden Beitrag zur Befriedigung der Nachfrage
nach Wohnungen zu leisten.

IdF BGBl I 2015/157.

Literatur: Sommer, Compliance, Fit & Proper und Corporate Governance
nach der WGG-Novelle 2016, wobl 2016, 254; Schopper/Walch, Gesell-
schaftsrechtliche Fragen des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes, ZRB
2017, 90; Schwetz/Gahler, Der wirtschaftliche Eigentümer und Treuhand-
schaften in der Wohnungsgemeinnützigkeit, immo aktuell 2020, 253.

Die bis zur WGG-Novelle 2016 von der zuständigen Landesbehörde
vorzunehmende Bedarfsprüfung wurde aufgehoben. Anstelle der
Bedarfsprüfung ist nunmehr im Rahmen des Bewilligungsverfahrens
eine Eignungsprüfung durchzuführen: Die den Antrag stellende
GBV muss tatsächlich geeignet erscheinen, die Zielsetzungen des
WGG zu erfüllen. Dabei ist neben der wirtschaftlichen Leistungsfä-
higkeit (Genossenschaft und Mindestkapital, vgl § 6) auch eine Prü-
fung der persönlichen Zuverlässigkeit, der fachlich praxisbezogenen
Eignung und Qualifikation der Eigentümer sowie von deren Orga-
nen vorzunehmen (AB 1960 BlgNR 25. GP 2; vgl auch § 24 Abs 1);
die Zuverlässigkeitsprüfung selbst wird dabei insb auf das Vermö-
gensbindungsprinzip iSd § 1 Abs 3 fokussiert werden müssen und
auch von der Struktur der Eigentümer (insoweit ist auch auf § 9
Bedacht zu nehmen) ableitbar sein (Holoubek/Hanslik-Schneider in
Illedits/Reich-Rohrwig, Takom-Update § 3 WGG Rz 1 mit dem Hin-
weis, dass auch institutionelle Eigentümer nicht ausgeschlossen wer-
den können); daneben hat die Prüfung aber auch auf § 24 und die
Anforderungen an die dort enumerierten Personen abzustellen (so
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auch Sommer, wobl 2016, 254 [260]; zur Business Judgement Rule
vgl § 24 Rz 3).

Während sich die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit anhand § 6 spe-
zifizieren lässt (durch die WGG-Novelle 2016 kam es auch zu einer
Erhöhung des Mindestkapitals auf € 3 Millionen, wenngleich dies
uU dennoch zu wenig sein kann: Schopper/Walch, ZRB 2017, 90
[91]), lässt sich die Frage der persönlichen Eignung insb aus § 24
ableiten (zur Datenerfassung durch WGG-Novelle 2022 s § 24a); da-
mit geht auch die gem § 24 Abs 2 vorgesehene Verordnungsermäch-
tigung (Sommer, wobl 2016, 254) einher. Da gem § 24 Abs 1 nor-
miert ist, welche Ausschlusskriterien gegen die Zulässigkeit der Ver-
waltung sprechen, ergibt sich, dass die darin genannten Grundsätze
sowie die „Fit & Proper“-Vorgaben ebenso bei der im Genehmi-
gungsverfahren anzustellenden Prüfung heranzuziehen sind (Som-
mer, wobl 2016, 254 [260] mit dem Hinweis, dass eine derartige Prü-
fung auch im Zuge von Anteilsübertragungen gem § 10a zu erfolgen
habe).

Satzung

§ 4. Der Genossenschaftsvertrag, der Gesellschaftsvertrag oder
die Satzung muß diesem Bundesgesetz entsprechen und den ört-
lichen Geschäftsbereich festlegen.

Stammfassung.

Literatur: Schopper/Walch, Gesellschaftsrechtliche Fragen des Wohnungs-
gemeinnützigkeitsgesetzes, ZRB 2017, 90.

Eine GBV darf grundsätzlich nur in drei Rechtsformen, nämlich als
Genossenschaft, GmbH oder Aktiengesellschaft geführt werden.
Darauf aufbauend sieht auch § 4 entweder einen Genossenschafts-
vertrag, Gesellschaftsvertrag oder eine Satzung vor. In diesen Ver-
trägen darf sich kein Widerspruch zu den Vorgaben des WGG
und zum Geschäftsbereich finden (vgl dazu etwa die Abweichungen
in § 6 Abs 1 [nur bedingt von § 27 Abs 2 GenG abweichende Stimm-
rechtsvereinbarungen], Abs 2 [voll einbezahltes Mindeststammkapi-
tal bei einer GmbH bzw Mindestgrundkapital und ausschließlich
Namensaktien bei einer AG] und Abs 3 [Zustimmung des Aufsichts-
rates für die Übertragung von Geschäftsanteilen]). Im Rahmen der
gem § 3 anzustellenden Prüfung wird daher neben den dort erwähn-
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ten Kriterien auch eine inhaltliche Überprüfung des entsprechen-
den Vertrages stattzufinden haben, um beurteilen zu können, ob
Eignung und Zuverlässigkeit gegeben sind.

Mit dem Entfall der Bedarfsprüfung ist es der GBV freigestellt, auf
welchen örtlichen Geschäftsbereich (zB Bundesgebiet, Bundesland)
sich ihre Tätigkeit erstrecken soll (Regner in Illedits/Reich-Rohrwig,
Takom-Update § 4 WGG Rz 6).

Um die Vorgaben des WGG zu schützen, steht auch den einzelnen
Gesellschaftern ein Recht auf Anfechtung von Generalversamm-
lungsbeschlüssen zu, die gegen zwingende gesetzliche Bestimmungen
des WGG verstoßen, da diese nichtig sind (4 Ob 71/03z wobl 2004/8
[zust Arnold]). Von dieser Nichtigkeitsandrohung und Anfechtung
betroffen sind dabei nicht nur jene Beschlüsse, durch die Bestimmun-
gen ersatzlos aufgehoben werden, sondern auch solche, die eine Än-
derung von Bestimmungen vorsehen, die bis dato den Vorgaben des
WGG gerecht wurden, durch die Abänderung aber nicht mehr darauf
Bedacht nehmen (4 Ob 71/03z wobl 2004/8 [zust Arnold]). Arnold,
Glosse zu 4 Ob 71/03z wobl 2004/8 (25) weist zutreffend darauf hin,
dass auch § 50 Abs 3 GmbHG zu beachten ist und eine derartige gegen
das WGG verstoßende Abänderung daher jedem einzelnen Gesell-
schafter eine Sperrminorität geben müsste. IdS sollte uE auch abwei-
chend von den sonstigen Grundsätzen eine Anfechtung von Stimm-
bindungsvereinbarungen bei abweichendem Stimmverhalten zuläs-
sig sein, um eben die Gemeinnützigkeit der GBV nicht dadurch zu
gefährden (zur Anfechtungsmöglichkeit wegen erweiterter Treue-
pflichten bei Syndikatsverträgen etwa 2 Ob 46/97x SZ 72/127).

Zugehörigkeit zu einem Revisionsverband

§ 5. (1) Die Bauvereinigung hat ohne Rücksicht auf die Rechts-
form, in der sie errichtet wurde, einem nach dem Genossenschafts-
revisionsgesetz 1997, BGBl. I Nr. 127 zulässigen Revisionsverband
anzugehören, der über einen eigenen, den Voraussetzungen des Ge-
nossenschaftsrevisionsgesetz 1997 und des Abschlussprüfer-Auf-
sichtsgesetz, BGBl. I Nr. 83/2016, genügenden, ständigen Prü-
fungsbetrieb verfügt, dessen Tätigkeitsbereich sich auf das gesamte
Bundesgebiet erstreckt und dessen Satzung vorsieht, daß die Auf-
nahme einer als gemeinnützig anerkannten Bauvereinigung nicht
abgelehnt werden kann und die Prüfung auch die Einhaltung der
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Bestimmungen dieses Bundesgesetzes einschließt. Unter diesen Vo-
raussetzungen kommt einem Revisionsverband hinsichtlich der
Gebühren- und Abgabenbefreiung sowie der Bestimmung über
die Nichtanwendung der Gewerbeordnung 1994 die Rechtsstellung
einer gemeinnützigen Bauvereinigung zu.

(2) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten
kann durch Verordnung Prüfungsrichtlinien erlassen, die Rege-
lungen über den Gegenstand, die Durchführung und die Auswer-
tung der Prüfung, insbesondere Vorschriften über die Feststel-
lung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Ordnungsmäßig-
keit der Geschäftsgebarung, die Vorbereitung und den Verlauf
der Prüfung sowie die Art und den Umfang der Berichterstattung
zu enthalten haben. In der Verordnung ist insbesondere die Prü-
fung der Einhaltung des gesetzlichen Wirkungsbereiches der Bau-
vereinigung vorzusehen. Vor Erlassung der Verordnung ist auch
jeder Revisionsverband im Sinne des Abs. 1 anzuhören.

(3) Auf einen Revisionsverband im Sinne des Abs. 1 ist § 19a Ge-
nossenschaftsrevisionsgesetz 1997, BGBl. I Nr. 127/1997, nicht
anzuwenden.

IdF BGBl I 2022/88.

2571/A 27. GP:

Zur Z 1 (§ 5):

So soll in § 5 Abs. 1 WGG durch vorliegende authentische Gesetzesinterpre-
tation klargestellt werden, dass für die Qualität der Revision gemeinnütziger
Bauvereinigungen der langfristige Aufbau von Wissen um die Besonderhei-
ten des WGG in Form eines eigenen Prüfungsbetriebs als selbstverständlich
vorausgesetzt wird, insbesondere in Hinblick auf die beständige Ausweitung
der Kompetenzen des Revisionsverbandes in den vergangenen Novellen des
WGG. Aus diesem Grund wird davon ausgegangen, dass sowohl § 17c Ge-
nossenschaftsrevisionsgesetz 1997 sowie § 35 Abschlussprüfer-Aufsichtsge-
setz einzuhalten sind.

Literatur: Korinek/Holoubek, Unbegrenzte Wirtschaftsaufsicht? – Möglich-
keiten und Schranken der Aufsicht nach dem WGG, ecolex 1997, 399;
Schwetz, Die WGG-Novelle 2022 unter aufsichtsrechtlichen Aspekten, immo
aktuell 2022, 135.

Die GBV muss einem zulässigen Revisionsverband angehören. Die
Voraussetzungen für die Anerkennung als Revisionsverband gibt

10 Prader/Pittl, WGG2
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§ 19 GenRevG 1997 idF BGBl I 2008/70 vor. Mit der WGG-Novelle
2022 wird klargestellt, dass sowohl § 17c GenRevG 1997 sowie § 35
Abschlussprüfer-Aufsichtsgesetz einzuhalten sind. Welche Rechts-
form die GBV aufweist, ist für die Verpflichtung, einem Revisions-
verband anzugehören, irrelevant (Regner in Illedits/Reich-Rohrwig,
Takom-Update § 5 WGG Rz 1). Der Revisionsverband selbst muss
gem § 5 Abs 1 seine Tätigkeit auf das gesamte Bundesgebiet erstre-
cken; weiters hat die Satzung vorzusehen, dass die Aufnahme einer
als gemeinnützig anerkannten Bauvereinigung nicht abgelehnt wer-
den kann und die Prüfung auch die Einhaltung der Bestimmungen
des WGG umfasst. Die Prüfung der GBV basiert mit den in den
§§ 23, 28 und 29 angeführten Ergänzungen und Abweichungen auf
den Bestimmungen des GenRevG sowie den gem § 5 Abs 2 WGG
erlassenen Prüfungsrichtlinien (Prüfungsrichtlinienverordnung =
PRVO) und den gem § 19 Abs 2 Z 1 GenRevG zu erlassenden sta-
tutarischen Bestimmungen zur Durchführung der Prüfungstätigkeit
(§ 1 PRVO). Im Namen der Prüfung sind insb auch die Rechtsge-
schäfte iSd § 9a Abs 2, die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen,
die Art und der Umfang sonstiger Geschäfte, insb gem § 7 Abs 4a
und 4b, die geschäftliche Zuverlässigkeit der Verwaltung und die
Zulässigkeit von Zahlungen an die Mitglieder zu prüfen (§ 4 Abs 3
PRVO). Der Revisionsverband ist keine gesetzliche Interessenvertre-
tung; dazu und zur Parteistellung desselben im Firmenbuchverfah-
ren s 6 Ob 233/20p.

Mindestanzahl der Genossenschafter und Mindestkapital

§ 6. (1) Der Geschäftsanteil an einer Bauvereinigung in der
Rechtsform einer Genossenschaft muß mindestens 218 € betragen
und muß voll eingezahlt sein. Die Zahl der Genossenschafter hat
mindestens 60 zu betragen. Kein Genossenschafter darf über
mehr als eine Stimme in der Generalversammlung verfügen, so-
fern die Geschäftsanteile nicht mehrheitlich im Eigentum einer
oder mehrerer Gebietskörperschaften stehen.

(2) Das Mindeststammkapital einer Bauvereinigung in der
Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung sowie
das Mindestgrundkapital einer Bauvereinigung in der Rechtsform
einer Aktiengesellschaft hat jeweils drei Mio. € zu betragen und
muß voll eingezahlt sein. Die Aktien müssen auf Namen lauten.
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§ 6 WGG Prader/Pittl

Die Umwandlung dieser Aktien in Inhaberaktien muß im Gesell-
schaftsvertrag ausgeschlosseen sein.

(3) Die Übertragung von Geschäftsanteilen an einer Gesellschaft
mit beschränkter Haftung oder die Übertragung von Aktien muß
an die Zustimmung des Aufsichtsrates gebunden sein.

IdF BGBl I 2015/157.

Aus dem GenG:

§ 27. (1) Die Rechte, welche den Genossenschaftern in Angelegenhei-
ten der Genossenschaft, insbesondere in Beziehung auf die Führung
der Geschäfte, die Einsicht und Prüfung der Bilanz und die Bestim-
mung der Gewinnvertheilung zustehen, werden von der Gesammtheit
der Genossenschafter in der Generalversammlung ausgeübt.

(2) Jeder Genossenschafter hat hiebei Eine Stimme, wenn nicht der
Genossenschaftsvertrag etwas Anderes festsetzt.

(3) Im Genossenschaftsvertrag kann bestimmt werden, daß die Ge-
neralversammlung, solange die Mitgliederzahl mindestens fünfhun-
dert beträgt, aus Abgeordneten besteht, die von bestimmten im Ge-
nossenschaftsvertrag zu bezeichnenden Gruppen von Mitgliedern
für längstens fünf Jahre aus den Mitgliedern gewählt oder bevoll-
mächtigt werden. Die Art des Wahlvorganges ist im Genossen-
schaftsvertrag zu regeln.

Aus dem GmbHG:

§ 6. (1) Stammkapital und Stammeinlage müssen auf einen in Euro
bestimmten Nennbetrag lauten. Das Stammkapital muß mindestens
35000 Euro erreichen und besteht aus den Stammeinlagen der ein-
zelnen Gesellschafter, deren jede mindestens 70 Euro betragen muß.

(2) Der Betrag der Stammeinlage kann für die einzelnen Gesell-
schafter verschieden bestimmt werden.

(3) Kein Gesellschafter darf bei Errichtung der Gesellschaft mehrere
Stammeinlagen übernehmen.

(4) Soll einem Gesellschafter die Vergütung für Vermögensgegen-
stände, die von der Gesellschaft übernommen werden, auf die
Stammeinlage angerechnet oder sollen einem Gesellschafter beson-
dere Begünstigungen eingeräumt werden, so sind die Person des Ge-

12 Prader/Pittl, WGG2

9783214026028 
WGG Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz | 2 
Christian Prader, Raimund Pittl 
MANZ Verlag Wien

Jetzt bestellen

https://shop.manz.at/shop/products/9783214026028


Prader/Pittl WGG § 6

Prader/Pittl, WGG2 13

sellschafters, der Gegenstand der Übernahme, der Geldwert, wofür
die Vermögensgegenstände übernommen werden, und die beson-
ders eingeräumten Begünstigungen im Gesellschaftsvertrage im ein-
zelnen genau und vollständig festzusetzen.

§ 6a. (1) Mindestens die Hälfte des Stammkapitals muß durch bar
zu leistende Stammeinlagen voll aufgebracht werden, sofern diese
nicht gemäß Abs. 2 bis 4 niedriger sind.

(2) Wird eine Gesellschaft zum ausschließlichen Zwecke der Fort-
führung eines seit mindestens fünf Jahren bestehenden Unterneh-
mens errichtet und sollen ihr nur der letzte Inhaber (Mitinhaber)
des Unternehmens, dessen Ehegatte und Kinder (Stief-, Wahl- und
Schwiegerkinder) als Gesellschafter angehören, so findet die Bestim-
mung des Absatzes 1 nur für denjenigen Teil des Stammkapitals An-
wendung, der in anderer Weise als durch die Anrechnung des Un-
ternehmens auf die Stammeinlagen der bezeichneten Gesellschafter
aufgebracht wird. Wird die Gesellschaft zu dem angeführten Zwecke
erst nach dem Tode des Inhabers (Mitinhabers) errichtet, so stehen
den bezeichneten nahen Angehörigen sonstige zum Nachlaß des bis-
herigen Inhabers (Mitinhabers) berufene Personen gleich.

(3) Die Bestimmungen des Absatzes 2 finden unter den dort ange-
gebenen Voraussetzungen sinngemäß Anwendung, wenn eine Ge-
sellschaft zum ausschließlichen Zwecke der Fortführung zweier oder
mehrerer Unternehmen errichtet wird.

(4) Soweit nach dem Gesellschaftsvertrag Stammeinlagen nicht bar
zu leisten sind und den aktienrechtlichen Vorschriften über die
Gründung mit Sacheinlagen entsprochen wird, ist Abs. 1 nicht anzu-
wenden; in diesem Fall sind die §§ 20, 24 bis 27, 29 Abs. 2 und 4,
§§ 39 bis 44 sowie § 25 Abs. 4 und 5 Aktiengesetz 1965 sinngemäß
anzuwenden.

Aus dem AktG:

§ 28. (1) Die Gesellschaft ist beim Gericht von sämtlichen Gründern
und Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats zur Eintragung
in das Firmenbuch anzumelden.

(2) Die Anmeldung darf erst erfolgen, wenn

1. auf jede Aktie, soweit nicht Sacheinlagen vereinbart sind, der ein-
geforderte Betrag ordnungsgemäß eingezahlt worden ist (§ 49
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Abs. 3) und, soweit er nicht bereits zur Bezahlung der bei der Grün-
dung angefallenen Abgaben, Gebühren und Kosten verwendet wur-
de, endgültig zur freien Verfügung des Vorstands steht; und

2. Vermögensgegenstände, die nach der Satzung als Sacheinlagen zu
leisten sind, zur freien Verfügung des Vorstands stehen.

§ 28a. (1) Der eingeforderte Betrag muß mindestens ein Viertel des
geringsten Ausgabebetrags und bei Ausgabe der Aktien für einen
höheren als diesen auch den Mehrbetrag umfassen.

(2) Sacheinlagen müssen sofort in vollem Umfang bewirkt werden.
Der Wert muß den Ausgabebetrag der Aktien erreichen.

Literatur: Schopper/Walch, Gesellschaftsrechtliche Fragen des Wohnungs-
gemeinnützigkeitsgesetzes, ZRB 2017, 90.

§ 6 enthält sowohl sondergenossenschaftsrechtliche als auch son-
dergesellschaftsrechtliche Regelungen (Regner in Illedits/Reich-
Rohrwig, Takom-Update § 6 WGG Rz 1 [s dort auch zu übergangs-
rechtlichen Fragen zur Höhe des Anteils und der Mindestanzahl
Rz 3 und Rz 5]). Die Bestimmungen des GenG, AktG und GmbHG
sind jedenfalls ergänzend anwendbar (Schopper/Walch, ZRB
2017, 90).

Die Stimmrechtsregelung in § 6 Abs 1 weicht von der grundsätzli-
chen Regelung des § 27 GenG ab; nach dieser Norm kann im Ge-
nossenschaftsvertrag hinsichtlich der Stimmrechte etwas Abwei-
chendes vereinbart werden, im Bereich des WGG jedoch nur dann,
wenn die Geschäftsanteile mehrheitlich im Eigentum einer oder
mehrerer Gebietskörperschaften stehen (Regner in Illedits/Reich-
Rohrwig, Takom-Update § 6 WGG Rz 6).

Auch gesellschaftsrechtlich weicht § 6 WGG von den Bestimmungen
des GmbHG und des AktG ab. So ist zum einen – ausgenommen § 39
Abs 20 bezogen auf am 31. 12. 1993 bzw am 31. 12. 2015 anerkannte
GBV – ein höheres Stammkapital verpflichtend, nämlich seit der
WGG-Novelle 2016 € 3 Millionen; außerdem muss dieses abweichend
von § 6 Abs 1 GmbHG (damit scheidet uE die Anwendbarkeit von § 6
Abs 4 und § 6a Abs 1 GmbHG aus) bzw § 28a Abs 1 AktG (damit
wird auch § 28 Abs 2 Z 1 AktG derogiert) verpflichtend zur Gänze
einbezahlt sein. Das Mindestkapital kann uU dennoch nicht ausrei-
chen, wenn die GBV die Voraussetzungen des § 3, nämlich einen ent-

14 Prader/Pittl, WGG2
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sprechenden Beitrag zur Befriedigung der Nachfrage nach Wohnun-
gen zu leisten, trotz eines Stammkapitals von € 3 Millionen nicht er-
füllen kann (Schopper/Walch, ZRB 2017, 90 [91]).

Bei Aktiengesellschaften ist überdies vorgesehen, dass die Aktien auf
Namen lauten müssen und die Umwandlung in Inhaberaktien je-
denfalls ausgeschlossen zu sein hat (auch all diese Aspekte sind im
Rahmen der Prüfung der §§ 3 und 4 zu beachten).

Die Übertragung von Geschäftsanteilen an der GmbH oder die
Übertragung von Aktien muss an die Zustimmung des Aufsichts-
rates gebunden sein, andernfalls ist das Rechtsgeschäft gem § 10a
Abs 1 lit a rechtsunwirksam. Die Missachtung dieser Regelung hat
jedenfalls zur Untersagung zu führen (VwGH 2001/05/0147 MietSlg
54.519 = wobl 2003/62 [krit Arnold – Zur Aufhebung aus formal-
rechtlichen Gründen]).

Geschäftskreis

§ 7. (1) Die Bauvereinigung hat sich nach ihrem Genossen-
schaftsvertrag (Gesellschaftsvertrag, Satzung) und tatsächlich mit
der Errichtung und Verwaltung von Wohnungen mit einer Nutz-
fläche von höchstens 150m2 mit normaler Ausstattung, von Eigen-
heimen mit höchstens zwei Wohnungen dieser Art und von Hei-
men sowie mit Sanierungen größeren Umfanges im Inland zu be-
fassen und ihr Eigenkapital vornehmlich für diese Zwecke einzuset-
zen. Diesfalls wird die Bauvereinigung im eigenen Namen und auf
eigene Rechnung tätig. Mit der Errichtung und Verwaltung zusam-
menhängende Geschäfte und Tätigkeiten können auch für andere
gemeinnützige Bauvereinigungen vorgenommen werden. Die Ver-
waltung schließt alle Maßnahmen der Gebäudebewirtschaftung
einschließlich deren Finanzierung, insbesondere die Instandhal-
tung und Instandsetzung samt der Errichtung von Hauswerkstät-
ten zur Durchführung kleinerer Instandhaltungs- und Instandset-
zungsarbeiten im Umfang des nötigen Bedarfs sowie die befugte
Ausstellung von Energieausweisen und die Verbesserung mit ein.

(1a) Zu den Hauptgeschäften einer Bauvereinigung gehören
auch:

1. alle Rechtsgeschäfte, die mit der Errichtung, Erwerbung, Fi-
nanzierung und Überlassung ihrer Bauten und Anlagen in dem
üblichen Rahmen ordnungsmäßiger Wohnungswirtschaft zusam-
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menhängen, insbesondere der Erwerb, die Belastung und Über-
tragung von Grundstücken und Baurechten, der Erwerb von
Grundstücken und deren Veräußerung oder die Übertragung im
Baurecht an andere Bauvereinigungen, die Einräumung des Ei-
gentums (Miteigentum, Wohnungseigentum) und die Aufnahme
von Zwischenkrediten und Baudarlehen;

2. alle Rechtsgeschäfte, die mit der nachträglichen Übertragung
des Eigentums (Miteigentum, Wohnungseigentum) an Wohnun-
gen und Geschäftsräumen an die bisherigen Mieter und sonstigen
Nutzungsberechtigten gem. § 15c zusammenhängen.

(2) Die Verwaltung erstreckt sich auch auf Wohnhäuser, Eigen-
heime, Wohn-, Geschäfts- und Büroräume, Gemeinschaftsein-
richtungen, Einstellplätze (Garagen), Abstellplätze oder Heime,
welche von einer gemeinnützigen Bauvereinigung, einer Beteili-
gungsgesellschaft gemäß § 7 Abs. 4 oder 4b, einer Gebietskörper-
schaft oder einem Unternehmen, das mindestens zu 50 vH im Ei-
gentum einer Gebietskörperschaft steht, errichtet oder – sei es
auch nur als Mehrheitseigentümer – erworben wurden.

(3) Die Bauvereinigung hat überwiegend die in Abs. 1 bis 2 ge-
nannten Geschäfte zu betreiben. Neben diesen Geschäften darf
die Bauvereinigung unbeschadet des Abs. 4 nachfolgende Ge-
schäfte im Inland betreiben:

1. die Errichtung von Wohnungen und Eigenheimen im Sinne
des Abs. 1 sowie von Heimen im fremden Namen;

2. die Errichtung von Geschäftsräumen im eigenen oder fremden
Namen im Zuge der Errichtung von Wohnungen, Eigenheimen
oder Heimen, sofern die Nutzfläche (§ 16) aller Geschäftsräume
eines Bauvorhabens ein Drittel der Gesamtnutzfläche nicht über-
steigt oder, falls ein dieses Maß übersteigender Anteil an Ge-
schäftsräumen baubehördlich vorgeschrieben ist, die Nutzflächen
der Wohnungen überwiegen;

3. die Errichtung von Einstellplätzen (Garagen) oder Abstellplät-
zen im eigenen oder fremden Namen, soweit sie überwiegend zur
Befriedigung des Bedarfs der Benützer der in Abs. 1 oder in die-
sem Absatz genannten Räumlichkeiten dienen;

4. die Errichtung, Erwerbung und den Betrieb von Gemeinschafts-
einrichtungen (einschließlich Einrichtungen zur Erzeugung und
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Versorgung mit erneuerbarer Energie), die den Bewohnern der von
der Bauvereinigung errichteten oder verwalteten Wohnungen die-
nen, einschließlich der von der Bauvereinigung zur Verwaltung be-
nötigten Räumlichkeiten sowie die Errichtung und Erwerbung von
Gemeinschaftseinrichtungen zur Befriedigung des Bedarfs der
Wohnbevölkerung, soweit der Betrieb dieser Einrichtungen nicht
den Bestimmungen der Gewerbeordnung 1994 unterliegt;

4a. die Durchführung von anderen Maßnahmen zur Verbesse-
rung des Wohnumfeldes; als solche gelten nur Maßnahmen, die
zeitlich und räumlich in unmittelbarem Zusammenhang mit der
Errichtung und Sanierung von Gebäuden oder Wohnhausanlagen
stehen, vorwiegend deren Bewohnern dienen und für die eine
Förderung aus öffentlichen Mitteln für den Wohnbau und die
Wohnhaussanierung gewährt wird;

4b. die Verwaltung von Baulichkeiten, die im Miteigentum der
verwaltenden Bauvereinigung stehen oder an denen sie eine Sa-
nierung größeren Umfanges durchgeführt hat oder deren Errich-
tung aus öffentlichen Mitteln gefördert wurde;

5. die Übernahme von aus öffentlichen Mitteln geförderten Auf-
gaben der Wohnhaussanierung, von Maßnahmen der Stadt- oder
Dorferneuerung insbesondere im Rahmen von Stadt- oder Dorf-
erneuerungsplänen von Gemeinden und von Assanierungen und
Aufgaben nach dem Stadterneuerungsgesetz BGBl. Nr. 287/1974;

6. alle Rechtsgeschäfte, die – unter Bedachtnahme auf die Grund-
sätze des § 23 – mit der nachträglichen Übertragung des Eigen-
tums (Miteigentum, Wohnungseigentum) an ihren Bauten und
Anlagen zusammenhängen, sofern es sich nicht um Rechtsge-
schäfte gemäß § 7 Abs. 1a Z 2 handelt und keine ausdrückliche
Zustimmung der Landesregierung gemäß § 10a Abs. 1 lit. d und
e erforderlich ist;

7. die Entgegennahme von Geldern von Genossenschaftern, Ge-
sellschaftern und Aktionären auch in Form von Darlehen, Einla-
gen und dergleichen;

8. den Erwerb von Baustoffen und Ausstattungsgegenständen,
die zur Errichtung von Baulichkeiten gemäß Abs. 1 und den Z 1
und 2 dieses Absatzes oder zur Instandhaltung, Instandsetzung
und Verbesserung von verwalteten Baulichkeiten bestimmt sind;
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9. die Beteiligung an gemeinnützigen Bauvereinigungen sowie
die Mitgliedschaft bei nicht auf Gewinn ausgerichteten Vereinen,
deren Tätigkeit die Förderung des Wohnungs- und Siedlungswe-
sens zum Ziel hat.

10. die Beteiligung an Kreditunternehmungen in der Rechtsform
der Genossenschaft mit beschränkter Haftung, soweit sie im ge-
gebenen Fall zur Kreditbeschaffung für die Bauvereinigung erfor-
derlich ist, die Beteiligung an Wohnbaubanken gemäß § 1 Abs. 2
Z 1 lit. a des Bundesgesetzes über Steuerliche Sondermaßnahmen
zur Förderung des Wohnbaus, BGBl. Nr. 253/1993, sowie die Be-
teiligung an Bausparkassen gemäß § 1 Abs. 1 des Bausparkassen-
gesetzes, BGBl. Nr. 532/1993, und den Abschluss von Bausparver-
trägen als Bausparer, wobei bei allen Beteiligungen gemäß § 7
Abs. 3 keine übermäßige Kapitalbindung erfolgen darf;

11. die Einrichtung von Stellen, die sich unentgeltlich mit der
Auskunftserteilung über Bauvorhaben und über bestehende Bau-
ten gemeinnütziger Bauvereinigungen und mit der Information
von Wohnungssuchenden und Wohnungsinhabern (Mitgliedern)
über rechtliche, technische und finanzielle Belange befassen;

12. die Betreuung von Tochtergesellschaften gemäß Abs. 4b;

13. die Zurverfügungstellung von Wohnraum im Sinne des § 1
Abs. 2 lit. 1a MRG.

(3a) Auf Antrag der Bauvereinigung hat die Landesregierung im
Zweifelsfall bescheidmäßig festzustellen, ob ein geplantes Ge-
schäft oder eine geplante Beteiligung unter Abs. 1 bis 3 fällt oder
nicht.

(4) Andere im Rahmen ordnungsmäßiger Wirtschaftsführung
notwendig werdende Geschäfte einer Bauvereinigung als die in
den Abs. 1 bis 3 angeführten bedürfen der Zustimmung der Lan-
desregierung. Der Beteiligung einer gemeinnützigen Bauvereini-
gung an anderen als den in Abs. 3 Z 9 und 10 angeführten Unter-
nehmungen darf die Landesregierung nur zustimmen, wenn

1. dies zur Durchführung der Aufgaben der Bauvereinigung er-
forderlich ist,

2. die Unternehmung in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft
errichtet ist und
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3. das Kapital der Bauvereinigung durch die Beteiligung nicht
übermäßig gebunden wird sowie

4. im Gesellschaftsvertrag sichergestellt ist, dass die Bestimmung
des § 9a Abs. 2a eingehalten wird.

(4a) Im Zusammenhang mit der Gebäudebewirtschaftung
(Abs. 1 vierter Satz) erbrachte wohnungsbezogene Dienstleistun-
gen, die vorwiegend den Bewohnern der von der Bauvereinigung
verwalteten Wohnungen dienen, bedürfen nicht der Zustimmung
der Landesregierung.

(4b) Die Beteiligung einer Bauvereinigung an anderen als den in
Abs. 3 Z 9 und 10 angeführten Unternehmungen bedarf nicht der
Zustimmung der Landesregierung, wenn

1. die Unternehmung in der Rechtsform einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung errichtet ist,

2. die Gesellschaft ihren Geschäftskreis auf Tätigkeiten im Sinne
der Abs. 1 bis 3 und 4a sowie einem Mutterunternehmen gemäß
Z 3 ausdrücklich genehmigte Geschäfte gemäß Abs. 4 beschränkt,
wobei die Beschränkung auf das Inland nicht und die Beschrän-
kungen des § 7 Abs. 3 Z 4a zweiter Halbsatz dann nicht gelten,
wenn es sich um öffentliche Auftraggeber handelt,

3. die Mehrheit der Anteile im Eigentum der Bauvereinigung
oder anderer Bauvereinigungen stehen und

4. das Kapital der Bauvereinigung durch die Beteiligung nicht
übermäßig gebunden wird sowie

5. im Gesellschaftsvertrag sichergestellt ist, dass die Bestimmung
des § 9a Abs. 2a eingehalten wird.

Die Gesellschaft gilt diesfalls als Unternehmen im Sinne des § 1
Abs. 2 des Genossenschaftsrevisionsgesetzes 1997 der beteiligten
Bauvereinigung(en).

(4c) Alle gemäß § 6a Körperschaftsteuergesetz gestellten Anträge
für Geschäfte und Beteiligungen gemäß Abs. 4 bis 4b sind von
der Bauvereinigung unverzüglich dem Revisionsverband und die
dazu ergangenen Bescheide sind von den Finanzbehörden unver-
züglich dem Revisionsverband zu übermitteln.

(4d) Mit Geschäften gemäß Abs. 1 bis 3 artverwandte Maßnah-
men zugunsten der sozialen Infrastruktur sind grundsätzlich ge-
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nehmigungsfähig, wenn sie öffentlich finanziert, gefördert oder
beauftragt sind. Gleiches gilt für Beherbergungsbetriebe ohne
touristische Nutzung gemäß § 20 Abs. 1 Z 1 lit. c sublit. aa die
keine Heime im Sinne des § 2 Z 3 sind.

(4e) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit kann durch
Verordnung nähere Bestimmungen zu Abs. 4 festlegen. Vor Er-
lassung ist auch jeder Revisionsverband im Sinne des § 5 Abs. 1
zu hören.

(5) Hat eine Bauvereinigung Wohnungen im eigenen Namen tat-
sächlich errichtet und muß sie diese Tätigkeit später wegen Feh-
lens der wirtschaftlichen Voraussetzungen (Wohnungsbedarf
oder Finanzierungsmöglichkeit) zeitweise einstellen, so hat sie
bei der Landesregierung einen Antrag auf Bewilligung der Unter-
brechung der Bautätigkeit einzubringen. Die Landesregierung
kann nach Anhörung der nach dem Sitz der Bauvereinigung zu-
ständigen Finanzbehörde einen Zeitraum von höchstens drei Jah-
ren festlegen, innerhalb dessen die Bautätigkeit unterbrochen
werden darf. Über Antrag der Bauvereinigung kann die Unterbre-
chung der Bautätigkeit bei Vorliegen der Voraussetzungen auch
auf weitere drei Jahre bewilligt werden.

(6) Verfügt eine Bauvereinigung über Eigenkapital, das nicht zur
Deckung langfristiger Vermögensbestände oder der vorausschau-
enden Sicherung des laufenden Geschäftsbetriebes und sich da-
raus ergebender Finanzierungserfordernisse unter Berücksichti-
gung einer Liquiditätsreserve von 20 vH verwendet wurde, so
hat sie dieses Eigenkapital (Reservekapital) innerhalb der folgen-
den zwei Geschäftsjahre für Geschäfte im Sinne der Abs. 1 bis 4b
zu widmen. In diesem Zeitraum werden Geschäftsjahre, für die
im Sinne des Abs. 5 von der Landesregierung festgelegt wurde,
daß die Bautätigkeit unterbrochen werden darf, nicht eingerech-
net.

(6a) Der Bundesminister für Finanzen hat im Einvernehmen mit
dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit bei einer Ände-
rung der wirtschaftlichen Voraussetzungen im Sinne des Abs. 5
(Wohnungsbedarf oder Finanzierungsmöglichkeiten) durch Ver-
ordnung Richtlinien zu erlassen, die eine Erhöhung der zulässi-
gen Liquiditätsreserve und des Verwendungszeitraumes gemäß
Abs. 6 auf höchstens 110 vH bzw. fünf Jahre vorsehen. Vor Erlas-
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sung einer Verordnung ist auch jeder Revisionsverband im Sinne
des § 5 Abs. 1 anzuhören.

(7) Auf gemeinnützige Bauvereinigungen sind die §§ 22 Abs. 1
Z 1, 23 und 24 Unternehmensreorganisationsgesetz, BGBl. I
Nr. 114/1997, nicht anzuwenden.

IdF BGBl I 2019/85.

IA 907/A 26. GP:

Zu den ZZ 2, 4, 5 und 6 (§ 7 Abs. 1a, § 7 Abs. 3, § 7 Abs. 3 Z 6):

Im RP 2017 bis 2022 heißt es unter der Überschrift: „Eigentumsbildung er-
leichtern, Wohnungseigentumsrecht vereinfachen, Eigentum erhalten“ u.a.,
dass „Mietkauf als sozial orientierter Start ins Eigentum . . . ein wesentlicher
Bestandteil der Wohnraumversorgung“ ist und „Eigentum (langfristig) die
angestrebte und günstigste Form des Wohnens (ist). Wir müssen alles unter-
nehmen, dass wieder vermehrt Wohnraum im Eigentum erworben werden
kann, denn Eigentum ermöglicht ein selbstbestimmtes, abgesichertes Leben“.

Konkretisierend wird im EA 448/A(E) NR aus 2018 verlangt, dass . . . „auch
eine Anpassung der gesetzlichen Aufgabenfelder gemeinnütziger Bauvereini-
gungen (notwendig ist): In der Geschäftskreisabgrenzung – als der Defini-
tion gesellschaftlich erwünschter Tätigkeitsbereiche des Sektors – ist unter
Aspekten nachträglicher Wohnungseigentumsbegründung ausdrücklich po-
sitivrechtlich klarzustellen, dass Letztere zum Hauptgeschäft von GBVs ge-
zählt werden“.

Diesen Vorgaben folgend, werden aus § 7 Abs. 3 die bisherigen Regelungs-
inhalte der ZZ 6 und 6a, diesfalls allerdings nur insoweit es sich um die
nachträgliche Begründung von Wohnungseigentum an die bisherigen Mieter
handelt, auch formal aus dem gleichfalls steuerprivilegierten „Nebenge-
schäftskreis“ gemeinnütziger Bauvereinigungen (GBV) „herausgelöst“ und
entsprechend der bisherigen Sichtweise als neuer Abs. 1a ausdrücklich klar-
stellend in die Hauptgeschäfte gem. Abs. 1 bis 2 „verschoben“.

Dergestalt gilt, dass abgesehen von den Rechtsgeschäften gem. § 7 Abs. 1a
Z 1, nur die gem. Z 2 nachträgliche Übertragung/Einräumung von (Mit-
bzw. Wohnungs-) Eigentum an Wohnungen und Geschäftsräumen an die
bisherigen Mieter oder sonstigen Nutzungsberechtigten (unabhängig davon,
ob aufgrund eines gesetzlichen Anspruchs oder nach freiwilligem Anbot
gem. § 15c), nach Ablauf der Frist gem. § 15b Abs. 1 lit. b, Hauptgeschäfte
von GBV darstellen.

Nachträgliche Veräußerungen (a) leerstehender (ob zuvor vermietet oder
nicht) Wohnungen (Geschäftsräume) wie auch (b) einzelner anderer Bauten
und Anlagen an Dritte sind daher wie bisher grundsätzlich nur als Neben-

9783214026028 
WGG Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz | 2 
Christian Prader, Raimund Pittl 
MANZ Verlag Wien

Jetzt bestellen

https://shop.manz.at/shop/products/9783214026028


§ 7 WGG Prader/Pittl

geschäfte gem. § 7 Abs. 3 Z 6 (neu) zu qualifizieren, außer bei einer aus-
drücklich erforderlichen Zustimmungspflicht der Landesregierung gem.
§ 10a Abs. 1 lit. d (neu) für solche Rechtsgeschäfte, wonach diese – wie
schon de lege lata – als (nicht steuerprivilegierte) Ausnahmegeschäfte gem.
§ 7 Abs. 4 einzuordnen sind.

Die bisher gem. § 7 Abs. 3 Z 6a (alt) nur im Rahmen der (öffentlich-recht-
lichen) Geschäftskreisregeln normierte Verpflichtung für GBV, vor einem
Abverkauf von (einzelnen oder mehreren) Wohnungen und Geschäftsräu-
men an Dritte (nicht GBV), diese den Mietern zum Erwerb anzubieten, ist
nunmehr sachgerechter als zwingender Versagungsgrund (§ 10a Abs. 2
lit. d) im Zuge eines Zustimmungsverfahrens vor der Aufsichtsbehörde ge-
regelt.

Zur Z 3 (§ 7 Abs. 2):

Eine GBV soll wirtschaftlich sinnvolle – mögliche Synergien nutzend – für
über den in ihrem unmittelbaren (Teil-)Eigentum stehenden Wohnraum
(bzw. Heimen, Geschäfts- und Büroräumlichkeiten, Gemeinschaftsanlagen
sowie Ein- und Abstellplätzen) hinaus, als Hauptgeschäft auch die Verwal-
tung für solche, von (eigenen oder anderen) gewerblichen Beteiligungsgesell-
schaften einer GBV gem. § 7 Abs. 4 oder 4b errichtete Räume, Flächen und
Anlagen übernehmen können.

Zur Z 7 (§ 7 Abs. 4d):

Mit Einführung einer Art „Sondertatbestand“ in § 7 Abs. 4d wird hervorge-
hoben, dass als nicht mehr jedenfalls „im üblichen Rahmen“ des Wohnungs-
und Siedlungswesens gem. § 1 Abs. 2 subsumierbare, sog. konnexe (und da-
her genehmigungs- und steuerpflichtige) Zusatzgeschäfte gem. § 7 Abs. 4 vor
allem Maßnahmen zugunsten einer sozialen Infrastruktur zu verstehen sind,
die von der öffentlichen Hand finanziert, gefördert oder beauftragt worden
sind.

Unter sozialer Infrastruktur sind im Besonderen Maßnahmen in den Berei-
chen Gesundheits- und Pflegewesen, Bildung (vor allem Kindergärten und
Schulen) sowie Erholung, einzuordnen, die bei vorliegen der übrigen, ent-
weder objektiven (im Rahmen ordnungsmäßiger Wirtschaftsführung not-
wendig) oder subjektiven (Eignung der GBV aufgrund ihres Aufbaus und
Geschäftsbetriebs, keine übermäßige und langfristige Kapitalbindung) Vo-
raussetzungen gem. § 7 Abs. 4 grundsätzlich genehmigungsfähig sein sollen.
Jedenfalls nicht von dieser grundsätzlichen – im Einzelfall durch die Landes-
aufsichtsbehörde zu bewertenden – Genehmigungsfähigkeit umfasst sein sol-
len beispielsweise Gemeindeämter.

Gleiches gilt für Beherbergungsbetriebe ohne touristische Nutzung gem. § 20
Abs. 1 lit. aa. Dabei soll es sich jedenfalls nicht um klassisch für dauernde
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Wohnzwecke gewidmete Objekte und Wohnungen handeln, sondern grund-
sätzlich eine Eingrenzung auf einen Adressatenkreis vorgenommen werden,
wie beispielsweise iZm einer kurzfristigen Wohnversorgung aufgrund beruf-
licher Erfordernisse oder prekärer familiärer Situationen, etwa nach Schei-
dung oder bei Gewaltopfern.

Zur Z 8 (§ 7 Abs. 6):

Legistische Klarstellung zur WGG-Novelle 2016.

Zur Z 9 (§ 7 Abs. 7):

Gemeinnützige Bauvereinigungen (GBV) finanzieren ihre Wohnbauten re-
gelmäßig langfristig. Die aufgenommenen Verbindlichkeiten setzen sich –
neben dem im Verhältnis zu den Fremdmitteln geringeren Einsatz von Ei-
genmitteln – vor allem aus Darlehen der öffentlichen Hand (Wohnbauför-
derung), sowie aus langfristigen Kapitalmarktdarlehen zusammen. Deren
Laufzeit beträgt durchschnittlich mehr als 30 Jahre.

Die so eingegangenen, langfristigen Verbindlichkeiten werden entsprechend
den Vorgaben des WGG mit Hilfe laufender, unter Bedachtnahme auf den
Kostendeckungsgrundsatz ermittelter Entgelte refinanziert. Generell gilt, je
kürzer die Finanzierung, desto höher gestaltet sich die Tilgungsbelastung
der GBV, die im Weg über das Entgelt an die Nutzer überwälzt wird. An-
dererseits gilt, je länger die Finanzierung, desto niedriger ist die Tilgungsbe-
lastung und somit auch das den Mietern von der GBV zulässigerweise ver-
rechnete Benützungsentgelt womit umso eher die „Leistbarkeit“ der Wohn-
kosten gegeben ist.

Das Unternehmensreorganisationsgesetz – URG (§ 22 Abs. 1 Z 1) sieht hin-
gegen vor, dass die fiktive Schuldentilgungsdauer (Kreditrückzahlungen)
maximal 15 Jahre zu betragen hat.

Aufgrund des langfristig orientierten Geschäftsmodells von GBV und dessen
Zielsetzung eines möglichst „leistbaren Wohnens“, ist diese URG-Bestim-
mung daher nicht geeignet, die realen Gegebenheiten der gemeinnützigen
Wohnungswirtschaft widerzuspiegeln.

Die Nichtanwendung des § 23 URG ist vor allem aufgrund der Geltung der
Bestimmungen des § 23 WGG sowie aufgrund der jährlichen, gesetzlichen
Gebarungsprüfung durch den Revisionsverband (iVm der Wirtschaftsauf-
sicht der ÄdLReg.), gerechtfertigt.

Die Neuregelung des Abs. 7 sieht daher vor, dass GBV die §§ 22 Abs. 1 Z 1,
23 und 24 URG nicht zu berücksichtigen haben. Die übrigen Bestimmungen
des URG bleiben aber für GBV anwendbar.

9783214026028 
WGG Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz | 2 
Christian Prader, Raimund Pittl 
MANZ Verlag Wien

Jetzt bestellen

https://shop.manz.at/shop/products/9783214026028


§ 7 WGG Prader/Pittl

AB 653 BlgNR 26. GP:

Zu § 7 Abs. 4 und 4d, §§ 25 und 26 WGG:

Um im Besonderen iZm den §§ 7 Abs. 4 und 4d WGG („Ausnahmegeschäf-
te“) sowie §§ 25 und 26 WGG („Bezüge-Obergrenzen“) unerwünschte Er-
gebnisse in der gemeinnützigen Praxis zusätzlich möglichst schon von vor-
neherein zu vermeiden, geht der Ausschuss davon aus, dass in einem bran-
chenspezifischen Corporate Governance Codex näher detaillierte, selbst be-
schränkende Regelungen getroffen werden.

Aus dem URG:

§ 22. (1) Wird über das Vermögen einer prüfpflichtigen juristischen
Person, die ein Unternehmen betreibt, ein Insolvenzverfahren eröff-
net, so haften die Mitglieder des vertretungsbefugten Organs gegen-
über der juristischen Person zur ungeteilten Hand, jedoch je Person
nur bis zu 100000 Euro, für die durch die Insolvenzmasse nicht ge-
deckten Verbindlichkeiten, wenn sie innerhalb der letzten zwei Jahre
vor dem Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens

1. einen Bericht des Abschlußprüfers erhalten haben, wonach die
Eigenmittelquote (§ 23) weniger als 8% und die fiktive Schuldentil-
gungsdauer (§ 24) mehr als 15 Jahre beträgt (Vermutung des Reor-
ganisationsbedarfs), und nicht unverzüglich ein Reorganisationsver-
fahren beantragt oder nicht gehörig fortgesetzt haben oder [. . .]

§ 23. Eigenmittelquote im Sinne dieses Gesetzes ist der Prozentsatz,
der sich aus dem Verhältnis zwischen dem Eigenkapital (§ 224
Abs. 3 A UGB) einerseits sowie den Posten des Gesamtkapitals
(§ 224 Abs. 3 UGB), vermindert um die nach § 225 Abs. 6 UGB
von den Vorräten absetzbaren Anzahlungen andererseits, ergibt.

§ 24. (1) Zur Errechnung der fiktiven Schuldentilgungsdauer sind
die in der Bilanz ausgewiesenen Rückstellungen (§ 224 Abs. 3 B
UGB) und Verbindlichkeiten (§ 224 Abs. 3 C UGB), vermindert
um die im Unternehmen verfügbaren Aktiva nach § 224 Abs. 2 B
III Z 2 und B IV UGB und die nach § 225 Abs. 6 UGB von den
Vorräten absetzbaren Anzahlungen, durch den Mittelüberschuss zu
dividieren.

(2) Zur Ermittlung des Mittelüberschusses sind

1. vom Jahresüberschuss/-fehlbetrag die Abschreibungen auf das
Anlagevermögen und Verluste aus dem Abgang von Anlagevermö-
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gen hinzuzuzählen und die Zuschreibungen zum Anlagevermögen
und Gewinne aus dem Abgang von Anlagevermögen abzuziehen
und

2. die Veränderung der langfristigen Rückstellungen zu berücksich-
tigen.

Aus dem UGB:

§ 223. (1) Die einmal gewählte Form der Darstellung, insbesondere
die Gliederung der aufeinanderfolgenden Bilanzen und Gewinn-
und Verlustrechnungen, ist beizubehalten. Ein Abweichen von die-
sem Grundsatz ist nur unter Beachtung der im § 222 Abs. 2 um-
schriebenen Zielsetzung zulässig. Die Abweichungen sind im An-
hang anzugeben und zu begründen.

(2) Im Jahresabschluß ist zu jedem Posten der entsprechende Betrag
des vorangegangenen Geschäftsjahrs zumindest in vollen 1000 Euro
anzugeben; dies gilt auch für die gesondert anzumerkenden Posten.
Sind die Beträge nicht vergleichbar, so ist dies im Anhang anzugeben
und zu erläutern. Wird der Vorjahresbetrag angepaßt, so ist auch
dies im Anhang anzugeben und zu erläutern.

(3) Betreibt eine Gesellschaft mehrere Geschäftszweige und bedingt
dies die Gliederung des Jahresabschlusses nach verschiedenen Glie-
derungsvorschriften, so hat die Gesellschaft den Jahresabschluß nach
der für den wirtschaftlich bedeutendsten Geschäftszweig vorge-
schriebenen Gliederung aufzustellen und nach der für seine anderen
Geschäftszweige jeweils vorgeschriebenen Gliederung zu ergänzen.
Gesellschaften, die nicht klein sind, haben die Ergänzung im Anhang
anzugeben und zu begründen.

(4) Eine weitere Untergliederung der Posten ist zulässig; dabei ist
jedoch die vorgeschriebene Gliederung zu beachten. Zusätzliche
Posten und Zwischensummen dürfen hinzugefügt werden, wenn
ihr Inhalt nicht von einem vorgeschriebenen Posten gedeckt wird.
Die Aufnahme weiterer zusätzlicher Posten ist geboten, soweit es
zur Erreichung der im § 222 Abs. 2 umschriebenen Zielsetzung er-
forderlich ist. Die Postenbezeichnungen sind auf die tatsächlichen
Inhalte zu verkürzen.

(5) Fällt ein Vermögensgegenstand oder eine Verbindlichkeit unter
mehrere Posten der Bilanz, so ist die Zugehörigkeit auch zu ande-
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ren Posten bei dem Posten, unter dem der Ausweis erfolgt ist,
zu vermerken oder im Anhang anzugeben, wenn dies zur Aufstel-
lung eines klaren und übersichtlichen Jahresabschlusses erforderlich
ist.

(6) Die mit arabischen Zahlen versehenen Posten der Bilanz und die
mit Buchstaben gekennzeichneten Posten der Gewinn- und Verlust-
rechnung können zusammengefaßt werden, wenn

1. sie einen Betrag enthalten, der für die Vermittlung eines mög-
lichst getreuen Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der
Gesellschaft nicht wesentlich ist, oder

2. dadurch die Klarheit der Darstellung verbessert wird; in diesem
Fall müssen die zusammengefaßten Posten jedoch im Anhang aus-
gewiesen werden.

(7) Ein Posten der Bilanz oder der Gewinn- und Verlustrechnung,
der keinen Betrag ausweist, braucht nicht angeführt zu werden, es sei
denn, daß im vorangegangenen Geschäftsjahr unter diesem Posten
ein Betrag ausgewiesen wurde.

(8) Gliederung und Bezeichnung der mit arabischen Zahlen verse-
henen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung
sind zu ändern, wenn dies wegen Besonderheiten der Kapitalgesell-
schaft zur Aufstellung eines klaren und übersichtlichen Jahresab-
schlusses erforderlich ist. Der Bundesminister für Justiz kann im
Einvernehmen mit dem in seinem Wirkungsbereich berührten
Bundesminister verbindliche Formblätter durch Verordnung festle-
gen.

§ 224. (1) In der Bilanz sind, unbeschadet einer weiteren Gliederung,
die in den Abs. 2 und 3 angeführten Posten gesondert und in der
vorgeschriebenen Reihenfolge auszuweisen.

(2) Aktivseite:

A. Anlagevermögen:

I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte
und Vorteile sowie daraus abgeleitete Lizenzen;

2. Geschäfts(Firmen)wert;

3. geleistete Anzahlungen;
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II. Sachanlagen:

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließ-
lich der Bauten auf fremdem Grund;

2. technische Anlagen und Maschinen;

3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung;

4. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau;

III. Finanzanlagen:

1. Anteile an verbundenen Unternehmen;

2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen;

3. Beteiligungen;

4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsver-
hältnis besteht;

5. Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens;

6. sonstige Ausleihungen.

B. Umlaufvermögen:

I. Vorräte:

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe;

2. unfertige Erzeugnisse;

3. fertige Erzeugnisse und Waren;

4. noch nicht abrechenbare Leistungen;

5. geleistete Anzahlungen;

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen;

2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen;

3. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteili-
gungsverhältnis besteht;

4. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände;

III. Wertpapiere und Anteile:

1. Anteile an verbundenen Unternehmen;
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2. sonstige Wertpapiere und Anteile;

IV. Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten.

C. Rechnungsabgrenzungsposten.

D. Aktive latente Steuern.

(3) Passivseite:

A. Eigenkapital:

I. eingefordertes Nennkapital (Grund-, Stammkapital);

II. Kapitalrücklagen:

1. gebundene;

2. nicht gebundene;

III. Gewinnrücklagen:

1. gesetzliche Rücklage;

2. satzungsmäßige Rücklagen;

3. andere Rücklagen (freie Rücklagen);

IV. Bilanzgewinn (Bilanzverlust),

davon Gewinnvortrag/Verlustvortrag.

B. Rückstellungen:

1. Rückstellungen für Abfertigungen;

2. Rückstellungen für Pensionen;

3. Steuerrückstellungen;

4. sonstige Rückstellungen.

C. Verbindlichkeiten:

1. Anleihen, davon konvertibel;

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten;

3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen;

4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen;

5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der
Ausstellung eigener Wechsel;

6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen;
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7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Betei-
ligungsverhältnis besteht;

8. sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern, davon im Rahmen
der sozialen Sicherheit.

D. Rechnungsabgrenzungsposten.

§ 225. (1) Ist das Eigenkapital durch Verluste aufgebraucht, so lautet
dieser Posten „negatives Eigenkapital“. Im Anhang ist zu erläutern,
ob eine Überschuldung im Sinne des Insolvenzrechts vorliegt.

(2) Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen und gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteili-
gungsverhältnis besteht, sind in der Regel als solche jeweils geson-
dert auszuweisen. Werden sie unter anderen Posten ausgewiesen, so
ist dies zu vermerken.

(3) Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als
einem Jahr ist bei jedem gesondert ausgewiesenen Posten in der Bi-
lanz anzumerken. Sind unter dem Posten „sonstige Forderungen
und Vermögensgegenstände” Erträge enthalten, die erst nach dem
Abschlussstichtag zahlungswirksam werden, so haben Gesellschaf-
ten, die nicht klein sind, diese Beträge im Anhang zu erläutern, wenn
diese Information wesentlich ist.

(4) Wechsel dürfen als Wertpapiere nur ausgewiesen werden, wenn
dem Unternehmen nicht die der Ausstellung zugrunde liegende For-
derung zusteht; anderenfalls haben Gesellschaften, die nicht klein
sind, bei Forderungen die wechselmäßige Verbriefung im Anhang
anzugeben.

(5) Anteile an Mutterunternehmen sind je nach ihrer Zweckbestim-
mung im Anlagevermögen oder im Umlaufvermögen in einem ge-
sonderten Posten „Anteile an Mutterunternehmen“ auszuweisen. In
gleicher Höhe ist auf der Passivseite eine Rücklage gesondert auszu-
weisen. Diese Rücklage darf durch Umwidmung frei verfügbarer Ka-
pital- und Gewinnrücklagen gebildet werden, soweit diese einen
Verlustvortrag übersteigen. Sie ist insoweit aufzulösen, als diese An-
teile aus dem Vermögen ausscheiden oder für sie ein niedrigerer Be-
trag angesetzt wird.

(6) Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis
zu einem Jahr und der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Rest-
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laufzeit von mehr als einem Jahr sind bei den Posten C 1 bis 8 jeweils
gesondert und für diese Posten insgesamt anzugeben. Erhaltene An-
zahlungen auf Bestellungen sind, soweit Anzahlungen auf Vorräte
nicht von einzelnen Posten der Vorräte offen abgesetzt werden, un-
ter den Verbindlichkeiten gesondert auszuweisen. Sind unter dem
Posten „sonstige Verbindlichkeiten“ Aufwendungen enthalten, die
erst nach dem Abschlussstichtag zahlungswirksam werden, so haben
Gesellschaften, die nicht klein sind, diese Beträge im Anhang zu er-
läutern, wenn diese Information wesentlich ist.

(7) Gesellschaften, die nicht klein sind, haben bei Grundstücken den
Grundwert in der Bilanz anzumerken oder im Anhang anzugeben.

§ 5 KStG 1988 idF BGBl I 2015/34:

§ 5. Von der unbeschränkten Körperschaftsteuerpflicht sind befreit:

[. . . . .]

10. Bauvereinigungen, die nach dem Wohnungsgemeinnützigkeits-
gesetz als gemeinnützig anerkannt sind, wenn sich ihre Tätigkeit auf
die in § 7 Abs. 1 bis 3 des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes ge-
nannten Geschäfte und die Vermögensverwaltung beschränkt, nach
Maßgabe des § 6a.

[. . . . .]

§ 6a KStG 1988 idF BGBl I 2013/135:

Gemeinnützige Bauvereinigungen

§ 6a. (1) Bauvereinigungen im Sinne des § 5 Z 10, die Geschäfte au-
ßerhalb der in § 7 Abs. 1 bis 3 des Wohnungsgemeinnützigkeitsge-
setzes bezeichneten Art tätigen, sind ab dem Wirtschaftsjahr unbe-
schränkt steuerpflichtig, in dem die Tätigkeit aufgenommen wird.
Die Tätigkeit gilt als aufgenommen, wenn konkrete Vorbereitungs-
handlungen für solche Geschäfte vorgenommen werden. Die unbe-
schränkte Steuerpflicht endet mit Ablauf des Wirtschaftsjahres, in
dem die Tätigkeit im Sinne des ersten Satzes abgeschlossen wird.

(2) Auf Antrag der Bauvereinigung hat das zuständige Finanzamt
(Abs. 6) die unbeschränkte Steuerpflicht bescheidmäßig auf geplante
Geschäfte im Sinne des Abs. 1 unter der Auflage zu beschränken,
daß für diese Geschäfte insgesamt ein gesonderter Rechnungskreis
geführt wird. Der Antrag ist von der Bauvereinigung vor der Auf-
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